
 

 
Wahl des Landrates des Landkreises Oberhavel – Stichwahl - am 08.03.2015 

 
Endgültiges Ergebnis der Stichwahl 

 und Feststellung zur Wahl der Landrätin / des Landrates durch den Kreistag 
 
 

Bekanntmachung des Kreiswahlleiters vom 10.03.2015 
 

Der Kreiswahlausschuss für die Kommunalwahlen des Landkreises Oberhavel hat in seiner 
Sitzung am 10.03.2015 gemäß § 83  des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes 
(BbgKWahlG) i. V. m. § 77 Abs. 1 BbgKWahlG und § 74 Abs. 2 der Brandenburgischen 
Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) folgendes Ergebnis festgestellt: 
 

• Zahl der wahlberechtigten Personen:  175.108 
• Zahl der Wähler:    36.215 
• Zahl der ungültigen Stimmen:         820 
• Zahl der gültigen Stimmen:    35.395 

 
Davon entfielen auf: 
 

• Weskamp, Ludger (SPD):    21.288 
• Rink, Matthias (CDU):    14.107 

 
Für die Wahl des Landrates wären nach § 83  BbgKWahlG i. V. m. § 72 Abs. 2 Satz 1 
BbgKWahlG erforderlich: 
 

• Anzahl der Stimmen, welche mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen 
umfasst: 17.698 

• Anzahl der Stimmen, welche mindestens 15 vom Hundert der wahlberechtigten 
Personen umfasst: 26.267 

• Somit erforderliche Stimmenzahl für die Wahl des Landrates: 26.267 
 
Wahl durch den Kreistag 
 
Da kein Bewerber diese erforderliche Mehrheit erhalten hat, wird festgestellt, dass der 
Kreistag des Landkreises Oberhavel gemäß § 83  BbgKWahlG i. V. m. §§ 72 Abs. 2 Satz 5,  
77 Abs. 4 BbgKWahlG die Landrätin / den Landrat wählt. 
 
 
 
Hübsch 
stellv. Kreiswahlleiter 


